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Ä n d e r u n g s a n t r a g

der Fraktion der CDU 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung
– Drucksache 17/10907 –

…tes Landesgesetz zur Änderung des Landesstraßengesetzes

Der Gesetzentwurf wird wie folgt geändert:

In Artikel 1 wird in § 42 a Abs. 1 folgender neue Satz 2 eingefügt:

 „Die Zurverfügungstellung kann auch die Nutzung zur Errichtung und zum Ge-
brauch von Ladesäulen für E-Mobilität umfassen; im Rahmen des Auswahlver-
fahrens können Carsharing-Anbieter, die zur Nutzung der Fläche ausschließlich 
Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnik bereitstellen, bevorzugt werden.“

Begründung: 

Wenn öffentliche Flächen zur Privilegierung Einzelner (Carsharing-Anbieter und 
Nutzer) bereitgestellt werden, soll diese Vergabeentscheidung rechtssicher an einen 
Beitrag zur Einsparung der CO2-Emissionen angeknüpft werden können, ohne die 
Technologieoffenheit und kommunale Selbstbestimmung einzuschränken. Zudem 
soll durch die Klarstellung dahingehend Rechtssicherheit hergestellt werden, dass 
die Sondernutzungsgenehmigung auch die Errichtung und den Betrieb von E-Lade-
säulen umfassen kann. 

Für die Fraktion:
Martin Brandl


